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II 

VORWORT 

Kindeswohlgefährdung – Schule als Verursachungsort; 

ein Titel, der in sich einen Widerspruch zu tragen scheint. 

Schule ist doch der Ort, wo die elterliche Zuständigkeit für die Pflege und Erziehung 

ihrer Kinder durch staatliches Einwirken unterstützt werden soll. 

Dennoch blickt nicht jeder positiv auf die Schulzeit zurück. 

Viele Menschen verbinden mit „Schule“ Leistungsdruck, Stress und Angst. 

Haltungen wie „ohne Prüfungen und Noten lernen Schülerinnen und Schüler nicht!“, 

„da muss jeder durch“ oder „ohne Zwang und Konkurrenzdruck funktioniert Schule 

nicht!“ sind nicht selten. 

Nach dem Urteil des AG Paderborn aus dem Jahr 2006 gehören „Negativerfahrungen 

im Zusammenhang mit Aggressivität, Gewalt und schulische(m) Stress“ zur 

schulischen Bildung. 

Es fällt offenbar schwer, sich Schule losgelöst von Schülerinnen und Schüler 

belastende Faktoren vorstellen zu können.  

Schule scheint ein „blinder Fleck“ in Bezug auf Kindeswohlgefährdungen zu sein. 
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A. Einleitung

Kindliche Rechte bedürfen eines besonderen Schutzes.1  

Kinder leben in einer von Erwachsenen geführten Welt, in welcher die Gefahr 

besteht, dass die Interessen von Kindern ignoriert werden können.2  

Insbesondere die Schule ist „zuallererst eine Erwachseneneinrichtung“, in dem 

Sinne, dass sie „ein Ort ist, den Erwachsene festlegen, ausfüllen, mit Regeln, 

Normen und Vorstellungen überziehen“. „Unterricht, Schulstruktur, didaktische 

Prinzipien, Machtverhältnisse, Organisation, interne Abläufe – alles in der 

Schule ist auf Erwachsene (Lehrer, Eltern, Verwaltung etc.) zugeschnitten“.3 

Diese „Erwachseneneinrichtung“ und ihr rechtliches Umfeld sind Gegenstand 

dieser Untersuchung.  

Grundüberlegung in Bezug auf die Erstellung der Arbeit ist, dass die 

Bedingungen des Schullebens den Alltag der Schülerinnen und Schüler 

wesentlich prägen,4 denn sie verbringen einen großen Teil ihres Tages in der 

Schule. Dieser Zeitraum nimmt durch die Implementierung von 

Ganztagsangeboten und der Einführung der Ganztagsschule tendenziell zu.5 

Dies hat eine immer größer werdende Verlagerung des Erziehungseinflusses 

von den Eltern hin zum Staat zur Folge und begründet eine wachsende 

Verantwortung seitens der Schule für das Wohl der Schülerinnen und Schüler. 

Eine weitere Grundüberlegung ist, dass das Grundgesetz in seinem Artikel 6 

das Erziehungsrecht der Eltern anerkennt. Es legt die Erziehung und Pflege der 

Kinder als „zuvörderst“ den Eltern „obliegende Pflicht“ fest. Weiterhin statuiert 

das Grundgesetz, dass über die „Betätigung“ der Eltern die „staatliche 

Gemeinschaft“ „wacht“. Familien können, wenn die Pflicht zur Erziehung und 

Pflege nicht erfüllt wird, zu einem Ort der Kindeswohlgefährdung werden. 

1 Maywald, Kinderrechte in der Kita, S. 24. 
2 Übersetzt aus Freeman, Article 3 The Best Interests of the Child, S. 40. 
3 Siegmund/Wildermuth, Die Neu-Erfindung der Schule, Kap. Die Schule. 
4 Wapler, Rechtsgutachten - Umsetzung und Anwendung der Kinderrechtskonvention in Deutschand, 

S. 60.
5 Bathke/Bücken/Fiegenbaum, Der GanzTag in NRW 4 (2008, Ausgabe 2014), 6. 


